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(54) Taschenlampe

(57) Die Erfindung betrifft eine Taschenleuchte (1),
aufweisend mindestens ein Leuchtmittel (9) und minde-
stens eine Vorrichtung (10) zur Beschaltung des minde-
stens einen Leuchtmittels (9) mit elektrischem Strom, wo-
bei das mindestens eine Leuchtmittel(9) mindestens eine
Lichtdiode umfasst. Erfindungsgemäß wird vorgeschla-
gen, dass die Vorrichtung (10) zur Beschaltung mit elek-
trischem Strom eine gedruckte Leiterplatte (8) mit min-
destens zwei Kontaktflächen (V+, A1, A2, G1, G2, B1)
aufweist, wobei die mindestens zwei Kontaktflächen V+,

A1, A2, G1, G2, B1) mit mindestens zwei Kontaktfedern
(7) reibschlüssig verbunden sind, und durch Verdrehung
der gedruckten Leiterplatte (8) die mindestens zwei Kon-
taktfedern (7) unterschiedlich mit elektrischem Strom be-
schalten. Besonders an der Erfindung ist, dass die elek-
tronisch gesteuerten Leuchtdioden des Leuchtmittels mit
Hilfe eines mechanischen und austauschbaren Kontakt-
werkes mit Strom beschaltet werden. Dadurch wird die
Lebensdauer der Taschenleuchte im rauhen Einsatz er-
höht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Taschenleuchte, auf-
weisend mindestens ein Leuchtmittel und mindestens ei-
ne Vorrichtung zur Beschaltung des mindestens einen
Leuchtmittels mit elektrischem Strom, wobei das minde-
stens eine Leuchtmittel mindestens eine Lichtdiode um-
fasst.
[0002] Bekannte Taschenleuchten in Stabform weisen
in der Regel ein stabförmiges Batteriegehäuse zur Auf-
nahme von Stabbatterien auf, einen Schraubverschluss
am Boden des Batteriegehäusen und einen abnehmba-
ren Reflektor, in den ein Leuchtmittel einsetzbar ist. Zur
Beschaltung des Leuchtmittels mit elektrischem Strom
ist auf dem Körper des Batteriegehäuses in der Regel
ein Schiebeschalter vorhanden, über welchen die Ta-
schenleuchte ein- und ausgeschaltet werden kann und
in vielen Ausführungen weist dieser Schalter eine Posi-
tion auf, in welcher die Taschenlampe kurzzeitig durch
leichten Druck auf den Schalter eingeschaltet werden
kann. Diese so aufgebauten Taschenleuchten erfüllen
ihren Zweck für die meisten Anwendungen in zufrieden-
stellender Weise. Ältere Taschenleuchten weisen als
Leuchtmittel batteriebetriebene Lampen mit einer Glüh-
wendel auf, wobei die Glühwendel empfindlich gegen-
über Schlag oder Erschütterung reagiert, in welcher die
Wendel im hoch erhitzten Zustand bei Erschütterung
reißt. Neuere Taschenleuchten weisen zur Erhöhung der
Lichtausbeute andere Leuchtmittel auf, wie beispielswei-
se Xenon-Hochdruck-Lampen, in welchen statt eines
Glühfadens ein Plasma aus ionisiertem Edelgas als
Lichtquelle eingesetzt wird. Noch andere Taschenleuch-
ten weisen zur weiteren Erhöhung der Lichtausbeute
Leuchtdioden auf, wobei Leuchtdioden den Nachteil von
monochromatischem Licht aufweisen, das bei Ausleuch-
tung eines Gegenstands für das menschliche Auge un-
gewohnte, mithin schwache, weil nur in einem Farbbe-
reich vorhandene Kontraste erzeugt. Um diesen Nachteil
zu umgehen, ist man dazu übergegangen, Taschen-
leuchten mit unterschiedlichen Leuchtdioden auszustat-
ten, die in unterschiedlichen, schmalbandigen Spektral-
bereichen leuchten. Zur Ansteuerung dieser Leucht-
dioden-Module ist es notwendig, mindestens eine Strom-
begrenzung zwischen Stromquelle und Leuchtdiode zu
schalten. Da die unterschiedlichen Leuchtdioden-Typen
unterschiedlich hell leuchten, ist es auch notwendig, den
Strom der unterschiedlichen Leuchtdioden anzupassen,
um ein annehmbar weiß erscheinendes und kontrast-
starkes Licht zu erzeugen. Die Strombegrenzung wird in
der Regel elektronisch vorgenommen und die dafür not-
wendige Elektronik wird in einem dafür vorgesehenen
Volumen der Taschenleuchte untergebracht und in der
Regel mit einem Mikroschalter ein- und ausgeschaltet.
[0003] An Taschenleuchten zur Ausrüstung von Ein-
satzpersonal im öffentlichen Dienst, wie Polizei, Kata-
strophenschutz, Feuerwehr oder Sicherheitsdiensten
aber auch zur Ausrüstung von Soldaten werden beson-
ders hohe Anforderungen in Bezug auf Haltbarkeit, Ver-

lässlichkeit, Wartungsarmut und Reparaturfähigkeit ge-
stellt. Wichtig ist, dass die Taschenleuchten unempfind-
lich sind gegenüber Nässe, Schlag, häufiges Schalten
und intensive Nutzung mit häufigen Ein-Ausschaltvor-
gängen. Diese hohen Anforderungen werden in der Re-
gel von bekannten Taschenleuchten nicht erfüllt.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es deshalb, eine Ta-
schenleuchte zur Verfügung zu stellen, welche die oben
genannten hohen Anforderungen erfüllt.
[0005] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird dadurch
gelöst, dass die Vorrichtung zur Beschaltung mit elektri-
schem Strom eine gedruckte Leiterplatte mit mindestens
zwei Kontaktflächen aufweist, wobei die mindestens
zwei Kontaktflächen mit mindestens zwei Kontaktfedern
reibschlüssig verbunden sind, und durch Verdrehung der
gedruckten Leiterplatte die mindestens zwei Kontaktfe-
dern unterschiedlich mit elektrischem Strom beschalten.
Weiter vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben.
[0006] Die erfindungsgemäße Taschenleuchte zeich-
net sich dadurch aus, dass zur Beschaltung des Leucht-
mittels, hier Leuchtdioden, eine bedruckte Leiterplatte
verwendet wird, die mit Kontaktfedern in reibschlüssiger
Verbindung steht. Diese Leiterplatte beschaltet die Kon-
taktfedern bei unterschiedlichen Drehstellungen mit ei-
nem unterschiedlichen elektrischen Strommuster. Be-
sonders an dieser Schaltungsanordnung ist, dass diese
gedruckte Leiterplatte als Schalteranordnung besonders
leicht auswechselbar ist. Gerade bei Ausrüstungen von
großen Mannschaften mit dem gleichen Taschenleuch-
ten-Typ ermöglicht diese Auswechselbarkeit des im häu-
figen Einsatz leicht verschleißenden Schalters eine hohe
Zuverlässigkeit und einfache Reparaturmöglichkeit, was
die Gesamtkosten zum Unterhalt großer Mengen identi-
scher Taschenleuchten verringert. Würde hingegen ein
elektronischer Mikroschalter eingesetzt, um die Elektro-
nik für die Stromversorgung der Leuchtdioden ein- und
wieder auszuschalten, wäre es mit hin notwendig, im Re-
paraturfall den Mikroschalter auszuwechseln, der in der
Regel fest mit dem Batteriegehäuse verbunden oder dar-
in eingelassen ist.
[0007] In Ausgestaltung der Erfindung ist vorgesehen,
dass die Kontaktfedern Teil eines Batteriemoduls sind,
das in das stabförmige Gehäuse der Taschenleuchte ein-
geschoben wird. Zur Beschaltung der Leuchtmittel wer-
den die Kontaktfedern als auswechselbarer Teil des Bat-
teriemoduls gegenüber eine leicht auswechselbaren be-
druckte Leiterplatte verdreht.
[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass die mindestens eine Vorrichtung zur Be-
schaltung eine elektronische Schaltung umfasst, die zwi-
schen das mindestens eine Leuchtmittel und mindestens
eines der mindestens zwei Kontaktfedern geschaltet ist,
wobei die mindestens eine Kontaktfeder elektrischen
Strom zur Signalisierung eines logischen Zustands an
die elektronische Schaltung weiterleitet. Je nach Stellung
der Kontaktflächen auf der gedruckten Leiterbahn erge-
ben sich so verschiedene Schaltmuster, die von der An-
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steuerelektronik für die als Leuchtmittel eingesetzten
Leuchtdioden ausgewertet werden und in Abhängigkeit
davon die Leuchtdioden entsprechend beschaltet. Dabei
beschaltet die elektronische Schaltung in Abhängigkeit
vom signalisierten logischen Zustand das mindestens ei-
ne Leuchtmittel mit kontinuierlichem elektrischem Strom
oder mit elektrischen Strompulsen. Die Beschaltung mit
kontinuierlichem elektrischen Strom, wobei der kontinu-
ierliche elektrische Strom durch die elektronische Schal-
tung begrenzt wird, führt zur Maximalleistung und damit
zur höchsten Helligkeitsstufe der so angesteuerten
Leuchtdioden.
[0009] Um die Helligkeit der Taschenleuchte zu redu-
zieren, ist vorgesehen, dass die Leuchtdioden mit Strom-
pulsen beschickt werden, wobei die Strompulse mit einer
derart hohen Frequenz der Leuchtdiode zugeleitet wer-
den, dass das menschliche Auge die durch die Strom-
pulse erzeugten Lichtpulse nicht als Blinklicht wahr-
nimmt. Die Frequenz ist somit höher als etwa 20 Hz und
kann bis zu 200 kHz betragen. Auch sind noch höhere
Frequenzen denkbar, dann allerdings müssen Maßnah-
men getroffen werden, dass die Taschenleuchte keine
den Funkverkehr störende Signale aussendet, was die
Taschenleuchte unnötig verteuern würde. Zur Einstel-
lung der Helligkeit ist aber nicht die Frequenz maßgeb-
lich, sondern das Puls-Pause-Verhältnis, durch welche
die mittlere Lichtleistung der so angesteuerten Leucht-
diode eingestellt wird. Wenn im Mittel der eingeschaltete
Zustand, also der Zustand, in dem der Strompuls am
Leuchtmittel anliegt, 10% - 15%, der Gesamtzeit aus-
macht, dann kann so eine Helligkeitsreduktion erzielt
werden, die im Wesentlichen proportional zum Quotien-
ten aus Strompuls und Summe aus Strompuls und Pau-
sendauer eines Schaltzyklus ist. Es ist aber möglich,
dass Abweichungen auftreten. Diese Abweichungen ent-
stehen aus der Kennlinie der Empfindlichkeit des
menschlichen Auges bei verschiedenen Helligkeiten,
nicht reinen rechteckigen Stromimpulsen, mit denen die
Leuchtmittel angesteuert werden und von komponenten-
spezifischen Parametern.
[0010] Um die relative Helligkeit verschiedener, einge-
setzter Leuchtmittel zu variieren, ist vorgesehen, dass
sofern mindestens zwei eingesetzte Leuchtmittel vor-
handen sind, die elektronische Schaltung die mindestens
zwei Leuchtmittel individuell mit kontinuierlichem elektri-
schem Strom oder mit elektrischen Strompulsen be-
schickt. Dadurch können die verschiedenen Leuchtmittel
in ihrer Kennlinie aneinander angepasst werden. Die Va-
riation der relativen Helligkeit verschiedener Leuchtmittel
hat neben der Anpassung der Kennlinie den Vorteil, dass
die Leuchtfarbe der Taschenleuchte angepasst werden
kann.
[0011] Neben einem Betrieb mit weißer, roter, blauer,
grüner und gelber Farbe ist auch ein Betrieb mit ultravio-
lettem Licht oder mit Infrarotlicht möglich. Hierzu hat es
sich als vorteilhaft erwiesen, wenn beispielsweise im
Kombinationsbetrieb mit ultraviolettem Licht, die Leucht-
mittel für das ultraviolette Licht nicht gleichzeitig mit dem

sichtbaren Licht gemeinsam leuchten. Beispielsweise
bei der Inspektion von Tatorten unter ultraviolettem Licht
zur Sichtbarmachung von Spuren ist es vorteilhaft, wenn
neben dem ultraviolettem Licht auch noch sichtbares
Licht scheint, aber die beiden Lichtquellen zu unter-
schiedlichen, wenn auch für das Auge unmerklich kurzen
Zeiten leuchten, um gegebenenfalls Fluoreszenzmarker
nicht durch sichtbares Licht zu stören. Im Kombinations-
betrieb mit infrarotem Licht hilft die wechselseitige Ein-
schaltung der Leuchtmittel, einerseits einer infrarotemp-
findlichen Kamera die Szene auszuleuchten, auf der an-
deren Seite kann ein geringer Anteil sichtbaren Lichtes
hinzugemischt werden, um dem menschlichen Auge
Licht zum sehen zur Verfügung zu stellen. Ob die Licht-
quellen wechselseitig oder nicht wechselseitig aber mit
unterschiedlichem Puls-Pause-Verhältnis geschaltet
werden, hängt vom gewünschten Anwendungsfall ab.
[0012] Ein weiterer Betriebszustand ist der Blinkzu-
stand, in die Taschenleuchte entweder bei einer Farbe
oder mit mehr als einer Farbe wechselseitig blinkt. Sofern
eine Frequenz im oberen Frequenzbereich für das
menschliche Auge eingesetzt wird, und ein wechselsei-
tiges Blinken mit mehr als einer Farbe gewählt wird, kann
mit der Taschenleuchte beispielsweise beim hin- und
herwedeln oder bei Erzeugung eines kreisförmigen Si-
gnals durch Schwenken im Kreis ein mehrfarbiger Kreis
oder Bogen erzeugt werden. Diese Signale können als
weit sichtbare und differenzierbare Not- oder Informati-
onssignale verwendet werden. Bei Verwendung eines
Blinksignals mit nur einer Farbe kann auch ein Morse-
Zeichen nach dem Morse-Alphabet abgegeben werden.
So hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn als festes
Betriebsprogramm ein S-O-S-Signal erzeugt wird, dass
sich durch die Blinkfolge Kurz-Kurz-Kurz-Lang-Lang-
Lang-Kurz-Kurz-Kurz, wobei "Kurz" für einen kurzen Im-
puls und "Lang" für einen langen Impls steht. Noch eine
Möglichkeit des Einsatzes von Blinksignalen ist es, wenn
ein Buchstabe nach dem Morse-Alphabet in einer ersten
Farbe, ein darauf folgender Buchstabe in einer zweiten
Farbe ausgesendet wird, denn dadurch hat der Empfän-
ger die Möglichkeit, verschiedene, aufeinander folgende
Buchstaben leichter von einander zu unterscheiden.

Die Erfindung wird anhand der folgenden Figuren näher 
erläutert. Es zeigt:

[0013]

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Tachenleuchte in einer
Explosionsdarstellung,

Fig. 2 eine in die erfindungsgemäße Leuchte einsetz-
bare bedruckte Leiterplatte als Schaltelement,

Fig. 3 ein Blockschaltbild der Ansteuerelektronik der
erfindungsgemäßen Taschenleuchte,

Fig. 4 ein detaillierteres Blockschaltbild der erfin-
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dungsgemäßen Taschenleuchte.

[0014] In Figur 1 ist eine erfindungsgemäße Taschen-
leuchte 1 dargestellt, aufweisend ein unteres Batteriege-
häuse 2 mit auf der Oberfläche eingeformten Profilrillen
3 zur besseren Greifbarkeit der Taschenleuchte 1. In das
Batteriegehäuse 2 eingesetzt wird ein Batteriemodul 3
das zur Aufnahme von Batterien 4 vorgesehen ist und
an seinem zu einer Reflektoranordnung 5 weisenden
Seite eine Federkontaktanordnung 6 aufweist, wobei die
einzelnen Federkontakte 7 in elektrischem Kontakt mit
den Batterien 4 stehen und in Längsrichtung des Batte-
riemoduls 3 gegen eine Federkraft beweglich sind. Die
Federkontakte 7 stehen im montierten Zustand der Ta-
schenleuchte 1 in Reibschluss mit einer bedruckte Lei-
terplatte 8, die Teil eines Leuchtmittelanordnung 9 ist, in
der auch eine Ansteuerelektronik 10 vorhanden ist, die
ja nach Beschaltungsmuster ihrer elektrischen Ein- und
Ausgänge die Leuchtmittel in der Leuchtmittelanordnung
9 unterschiedlich mit elektrischem Strom beaufschlagt.
Das Batteriemodul 3 wird zur Montage längs in das un-
tere Batteriegehäuse 2 eingesetzt, hingegen wird die
Leuchtmittelanordnung 9 in den Reflektor 5 eingesetzt,
wobei hier nicht gezeigte Mittel dafür sorgen, dass das
Batteriemodul 3 drehfest in dem Batteriegehäuse 2 sitzt
und dass die Leuchtmittelanordnung 9 drehfest in der
Reflektoranordnung 5 sitzt. Zur Schlussmontage werden
die Einheiten aus Leuchtmittelanordnung 9 und Reflek-
toranordnung 5 auf der einen Seite und die Anordung
aus Batteriemodul 3 und Batteriegehäuse 2 miteinander
über ein Gewinde 11 miteinander verschraubt. Um die
bedruckte Leiterplatte 8 gegenüber den Federkontakten
7 zu verdrehen, ist vorgesehen, dass die Einheit aus Re-
flektoranordnung 5 und Leuchtmittelanordnung 9 im Ge-
winde gedreht wird. Somit wird die Gesamte erfindungs-
gemäße Taschenleuchte beim Schalten minimal geöff-
net und wieder geschlossen. Die oben erwähnte Leiter-
platte 8 wird in der nächsten Figur 2 näher dargestellt.
[0015] In Figur 2 ist eine Aufsicht auf die Leiterplatte
8 dargestellt, die eine zentrale Kontaktfläche V+ auf-
weist, die beim Verdrehen der Leiterplatte 8 gegen die
Kontaktfedern 7 ihren elektrischen Kontakt nicht verliert,
weil sie im Drehpunkt liegt. Eine zweite Kontaktfläche G
ist als konzentrischer Bogen um die zentrale Kontaktflä-
che V+ herum gestaltet. Eine äußerste ebenfalls mit der
zentralen Kontaktfläche V+ konzentrische Kontaktfläche
B1 umspannt den gleichen Winkel, jedoch ist diese Kon-
taktfläche B1 aufgrund ihrer äußeren Lage wesentlich
größer als die Kontaktfläche G.
[0016] Zwischen der bogenförmigen Kontaktfläche B1
am äußeren Ende und der inneren Kontaktfläche G im
inneren der kreisförmigen Leiterplatte 8 befinden sich
zwei konzentrische, bogenförmige Spuren, die als in der
Spur unterbrochene Kontaktflächen ausgebildet sind
und dazu verwendet werden, beim Verdrehen der Re-
flektoranordnung 5 in verschiedene Stellungen ein un-
terschiedliches Beschaltungsmuster der Kontaktfedern
7, die mit den Leiterplatte 8 in reibschlüssiger und damit

elektrisch leitender Verbindung stehen, zu erzeugen. Die
Wirkung dieser unterschiedlichen Beschaltung wird an-
hand der folgenden Figuren erläutert, in denen Block-
schaltbilder der in der Leuchtmittelanordnung 8 unterge-
brachten Elektronik dargestellt sind.
[0017] In Figur 3 ist ein Blockschaltbild abgebildet, wo-
bei das Blockschaltbild ein erstes Modul 20 umfasst, das
im Wesentlichen aus der Elektronik aus dem integrierten
Schaltkres IC1 und dem Mikrocontroller IC3 der Leucht-
mittelanordnung 9 besteht und ein zweites Modul 21 um-
fasst, das aus einem Teil des Batteriemoduls 3 und der
Leiterplatte in der Leuchtmittelanordnung 8 besteht. In
dem Modul 21 wird durch Einstellung eines Beschal-
tungsmusters verschiedener Ein- und Ausgänge der
Elektronik in der Leuchtmittelanordnung 8 eine Funktion
der Elektronik in der Leuchtmittelanordnung 8 aktiviert.
Die Elektronik in der Leuchtmittelanordnung 8 begrenzt
den elektrischen Strom, der durch die mindestens eine
Leuchtdiode fließt und beschaltet die mindestens eine
Leuchtdiode mit kontinuierlichem Strom oder mit Strom-
pulsen, wobei die Frequenz unter etwa 20 Hz beträgt,
wenn erwünscht ist, dass durch die Strompulse ein Blink-
licht erzeugt wird und über etwa 20 Hz, wenn durch die
Strompulse eine Reduktion er Gesamthelligkeit erzielt
werden soll. Die Frequenz etwa 20 Hz ist die Grenzfre-
quenz, bei der ein menschliches Auge ein blinken nicht
mehr von einer geringeren mittleren Helligkeit unter-
scheiden kann. In spezieller Ausgestaltung der Erfindung
ist vorgesehen, die beiden Frequenzen überlagert wer-
den, also eine Frequenz unter 20 Hz und eine Frequenz
deutlich über 20 Hz, wenn ein Blinken mit verringerter
Helligkeit erwünscht ist.
[0018] Die Zusammenwirkung der Leiterplatte 8 er
Leuchtmittelanordnung 8 und der Kontaktfedern 7 wird
in Figur 4 näher erläutert.
[0019] In Figur 4 ist ein Blockschaltbild unter Darstel-
lung nur einer Leuchtdiode LED2 dargestellt, wobei ein
Taster SW 1 vorgesehen ist, wenn die Leuchtdiode nur
auf Anforderung kurz aufleuchten soll. Leuchtdiode
LED2, Batterie U1 und Taster SW1 sind alle gemeinsam
mit einem Pol an Kontakt G der Leiterplatte über eine
Kontaktfeder 7 verbunden. Um die Taschenleuchte
stromlos zu schalten, wird die Reflektoranordnung 5 so
weit verdreht, dass die Kontaktfläche G der Leiterplatte
8 mit keinem der Kontaktfedern 7 in Kontakt steht. In
allen anderen Stellungen ist die Taschenleuchte mit elek-
trischem Strom beschaltet, der durch die zentrale Kon-
taktfläche V+ und die Kontaktfläche G in die Elektronik
fließt. Die äußere Kontaktfläche B der Leiterplatte 8 be-
schaltet den Pluspol der Leuchtdioden, wobei dieser
Kontakt synchron mit der Beschaltung durch den Kontakt
G läuft. Als Rest verbleiben die Kontaktspuren A und G,
durch welche ein Logikmuster auf die Elektronik geschal-
tet wird. Die Kontaktflächen in Figur 2 zeigen drei Kom-
binationen, G2 und A2, A2, und die Kombination G1 und
A1. Diese drei Kombinationen führen zur Beschaltung
im Stand-By-Modus (Einschaltung der LED durch einen
Taster), Beschaltung im Dauerzustand mit kontinuierli-
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chem Strom und Beschaltung mit einem gepulsten
Strom.
[0020] In Besonderer Ausgestaltung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die austauschbare Leuchtmittelanord-
nung 8 seine eigene Leiterplatte 8 aufweist, durch welche
die Elektronik durch zwei Spuren mit elektrischem Strom
versorgt wird, und drei puren, durch welche ein bestimm-
tes Strommuster auf die drei Eingänge A, G und B ge-
geben werden kann, um verschiedene Modi er Taschen-
leuchte auszuwählen, wie dauer-Ein, Blinklicht, S-O-S-
Signal, verschiedenfarbiges Blinksignal verschiedener
Frequenz und ein oder mehrere Zustände mit abgedun-
kelter Helligkeit der Leuchtmittel.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0021]

1 Taschenleuchte
2 Batteriegehäuse
3 Batteriemodul
4 Batterie
5 Reflektoranordnng
6 Federkontaktanordnung
7 Kontaktfedern
8 Leiterplatte
9 Leuchtmittelanordnung
10 Ansteuerelektronik
11 Gewinde
V+ Kontaktfläche
G Kontaktfläche
B Kontaktfläche
A1 Kontaktfläche
A2 Kontaktfläche
G1 Kontaktfläche
G2 Kontaktfläche
B1 Kontaktfläche
B2 Kontaktfläche
A Kontaktspur
B Kontaktspur
G Kontaktspur

Patentansprüche

1. Taschenleuchte (1), aufweisend mindestens ein
Leuchtmittel (9) und mindestens eine Vorrichtung
(10) zur Beschaltung des mindestens einen Leucht-
mittels (9) mit elektrischem Strom, wobei das min-
destens eine Leuchtmittel (9) mindestens eine Licht-
diode umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (10) zur Beschaltung mit elektri-
schem Strom eine gedruckte Leiterplatte (8) mit min-
destens zwei Kontaktflächen (V+, A1, A2, G1, G2,
B1) aufweist, wobei die mindestens zwei Kontaktflä-
chen (V+, A1, A2, G1, G2, B1) mit mindestens zwei
Kontaktfedern (7) reibschlüssig verbunden sind, und

durch Verdrehung der gedruckten Leiterplatte (8) die
mindestens zwei Kontaktfedern (7) unterschiedlich
mit elektrischem Strom beschalten.

2. Taschenleuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktflächen (V+, A1, A2, G1, G2, B1) Teil ei-
nes Batteriemoduls (3) sind.

3. Taschenleuchte nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens eine Vorrichtung (10) zur Beschal-
tung eine elektronische Schaltung umfasst, die zwi-
schen das mindestens eine Leuchtmittel (9) und min-
destens eines der mindestens zwei Kontaktfedern
(7) geschaltet ist, wobei die mindestens zwei Kon-
taktfedern (7) elektrischen Strom zur Signalisierung
eines logischen Zustands an die elektronische
Schaltung (10) weiterleiten.

4. Taschenleuchte nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die elektronische Schaltung (10) in Abhängigkeit
vom signalisierten logischen Zustand das minde-
stens eine Leuchtmittel (9) mit kontinuierlichem elek-
trischem Strom oder mit elektrischen Strompulsen
beschaltet.

5. Taschenleuchte nach Anspruch 4,
dass mindestens zwei Leuchtmittel (9) vorhanden
sind, wobei die elektronische Schaltung (10) die min-
destens zwei Leuchtmittel (9) individuell mit kontinu-
ierlichem elektrischem Strom oder mit elektrischen
Strompulsen beschickt.

6. Taschenlampe nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Strompulse eine geringere Frequenz als 20 Hz
zur Erzeugung eines Blinklichts aufweisen.

7. Taschenlampe nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Blinklicht im Takt eines Morse-Signals, bevor-
zugt im Takt eines S-O-S-Morse-Signals blinkt.

8. Taschenlampe nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Strompulse eine Frequenz von 20 Hz bis 200
kHz aufweisen, wobei die elektronische Schaltung
(10) das Puls-Pause-Verhältnis in Abhängigkeit vom
logischen Zustand variiert.

9. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 5 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
die mindestens zwei Leuchtmittel (9) zu unterschied-
lichen Zeiten mit Strompulsen beschickt.

10. Taschenlampe nach Anspruch 9,
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dadurch gekennzeichnet, dass
das die mindestens zwei Leuchtmittel (9) Licht mit
unterschiedlicher Spektralzusammensetzung aus-
senden, wobei es sich um eine Kombination von un-
terschiedlichen Farben des sichtbaren Lichtes han-
delt, einer Kombination von sichtbarem Licht und ul-
traviolettem Licht oder einer Kombination von Infra-
rotlicht und sichtbarem Licht handelt.

11. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
die gedruckte Leiterplatte (8) und das mindestens
eine Leuchtmittel (9) als Modul zusammengefasst
ist und in einen abschraubbaren Reflektor (5) ein-
setzbar ist, wobei Mittel zur drehfesten Verbindung
der gedruckten Leiterplatte mit dem Reflektor vor-
handen sind, welche das Modul beim Verdrehen des
Reflektors (5) im montierten Zustand gegenüber den
Kontaktfedern (7) verdreht.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Taschenleuchte (1), aufweisend

- mindestens zwei Leuchtmittel (9), wobei die
mindestens zwei Leuchtmittel (9) mindestens ei-
ne Leuchtdiode umfassen und
- mindestens eine Vorrichtung (10) zur Beschal-
tung der mindestens zwei Leuchtmittels (9) mit
elektrischem Strom, wobei die Vorrichtung (10)
zur Beschaltung mit elektrischem Strom eine
gedruckte Leiterplatte (8) mit mindestens zwei
Kontaktflächen (V+, A1, A2, G1, G2, B1) auf-
weist, wobei die mindestens zwei Kontaktflä-
chen (V+, A1, A2, G1, G2, B1) mit mindestens
zwei Kontaktfedern (7) reibschlüssig verbunden
sind, und durch Verdrehung der gedruckten Lei-
terplatte (8) die mindestens zwei Kontaktfedern
(7) unterschiedlich mit elektrischem Strom be-
schalten, und wobei die mindestens eine Vor-
richtung (10) zur Beschaltung eine elektroni-
sche Schaltung umfasst, die zwischen das min-
destens eine Leuchtmittel (9) und mindestens
einer der mindestens zwei Kontaktfedern (7) ge-
schaltet ist, wobei die mindestens zwei Kontakt-
federn (7) elektrischen Strom zur Signalisierung
eines logischen Zustands an die elektronische
Schaltung (10) weiterleiten,

wobei die elektronische Schaltung (10) die minde-
stens zwei Leuchtmittel (9) individuell mit kontinuier-
lichem elektrischem Strom oder mit elektrischen
Strompulsen beschickt,
dadurch gekennzeichnet, dass die Strompulse ei-
ne Frequenz von 20 Hz bis 200 kHz aufweisen, wo-
bei die elektronische Schaltung (10) das Puls-Pau-

se-Verhältnis in Abhängigkeit vom logischen Zu-
stand variiert.

2. Taschenleuchte nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kontaktflächen (V+, A1, A2, G1, G2, B1) Teil ei-
nes Batteriemoduls (3) sind.

3. Taschenleuchte nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die elektronische Schaltung (10) in Abhängigkeit
vom signalisierten logischen Zustand das minde-
stens eine Leuchtmittel (9) mit kontinuierlichem elek-
trischem Strom oder mit elektrischen Strompulsen
beschaltet.

4. Taschenlampe einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
das die elektronische Schaltung zusätzlich ein Blink-
licht im Takt eines Morse-Signals, bevorzugt im Takt
eines S-O-S-Morse-Signals erzeugt.

5. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die elektronische Schaltung die mindestens zwei
Leuchtmittel (9) zu unterschiedlichen Zeiten mit
Strompulsen beschickt.

6. Taschenlampe nach Anspruch 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
das die mindestens zwei Leuchtmittel (9) Licht mit
unterschiedlicher Spektralzusammensetzung aus-
senden, wobei es sich um eine Kombination von un-
terschiedlichen Farben des sichtbaren Lichtes han-
delt, einer Kombination von sichtbarem Licht und ul-
traviolettem Licht oder einer Kombination von Infra-
rotlicht und sichtbarem Licht handelt.

7. Taschenlampe nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass
die gedruckte Leiterplatte (8) und das mindestens
eine Leuchtmittel (9) als Modul zusammengefasst
ist und in einen abschraubbaren Reflektor (5) ein-
setzbar ist, wobei Mittel zur drehfesten Verbindung
der gedruckten Leiterplatte mit dem Reflektor vor-
handen sind, welche das Modul beim Verdrehen des
Reflektors (5) im montierten Zustand gegenüber den
Kontaktfedern (7) verdreht.
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